13. JUNI 2024 - Technische Regelung zur Bestimmung der Grundsätze der umsichtigen Verwaltung für die dem geringsten Risiko entsprechenden Kategorien von radioaktiven Stoffen in Ausführung von Artikel 17quater Absatz 2 des Gesetzes vom 15. April 1994 über den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen und über die Föderalagentur für Nuklearkontrolle


(Belgisches Staatsblatt vom 10. Juni 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALAGENTUR FÜR NUKLEARKONTROLLE


13. JUNI 2024 - Technische Regelung zur Bestimmung der Grundsätze der umsichtigen Verwaltung für die dem geringsten Risiko entsprechenden Kategorien von radioaktiven Stoffen in Ausführung von Artikel 17quater Absatz 2 des Gesetzes vom 15. April 1994 über den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen und über die Föderalagentur für Nuklearkontrolle


	Aufgrund des Gesetzes vom 15. April 1994 über den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen und über die Föderalagentur für Nuklearkontrolle, der Artikel 17quater Absatz 2 und 24bis;

	In Erwägung des Königlichen Erlasses vom 17. März 2024 über die Sicherung radioaktiver Stoffe und bestimmter Arten von Kernmaterial,


		Erlässt:


	Artikel 1 - Begriffsbestimmungen

	Für die Anwendung der vorliegenden Regelung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. KE RAMAS: Königlicher Erlass vom 17. März 2024 über die Sicherung radioaktiver Stoffe und bestimmter Arten von Kernmaterial,

	2. BRS: Beauftragter für radiologische Sicherung, wie in Artikel 13 des KE RAMAS bestimmt,

	3. Agentur: Föderalagentur für Nuklearkontrolle.


	Art. 2 - Anwendungsbereich

	Vorliegende Regelung gilt für radioaktive Stoffe, die in Anwendung der Artikel 3 bis 6 des KE RAMAS in den Kategorien 4 bis 5 eingestuft sind.


	Art. 3 - Grundsätze der umsichtigen Verwaltung

	Um den Grundsätzen der umsichtigen Verwaltung zu entsprechen, muss der Betreiber vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 5 der vorliegenden Regelung folgende Sicherungsmaßnahmen und Verfahren zur Gewährleistung dieser Sicherungsmaßnahmen anwenden:

	1. Der Betreiber schreibt eine Liste aller Personen fort, die Zugang zum Kontrollbereich haben, und diese Anzahl Personen muss auf ein Minimum beschränkt sein.

	2. Der Betreiber sieht die Möglichkeit vor, zu überprüfen, ob diese Personen befugt sind, Zugang zu den betreffenden radioaktiven Stoffen zu erhalten, und die Identität dieser Personen zu registrieren.

	3. Der Betreiber sieht Maßnahmen vor, die verhindern, dass die radioaktiven Stoffe ohne Eingreifen einer dazu berechtigten Person bewegt werden können.

	4. Der Betreiber führt ein Verzeichnis aller in seiner Einrichtung vorhandenen radioaktiven Stoffe der Kategorien 4 und 5. Er überprüft mindestens einmal alle sechs Monate das Vorhandensein der radioaktiven Stoffe.

	5. Wenn der Betreiber den Verlust oder den Diebstahl von radioaktiven Stoffen feststellt, setzt er die Agentur davon in Kenntnis.

	6. Der Betreiber sorgt für die Entwicklung, Umsetzung und Aufrechterhaltung einer Kultur der Sicherung auf allen Ebenen seiner Einrichtung. Zu diesem Zweck führt der Betreiber regelmäßig Sensibilisierungskampagnen durch.


	Art. 4 - In Einrichtungen, in denen sich auch radioaktive Stoffe der Kategorie 1 und/oder 2 und/oder 3 befinden, können die Überwachung dieser Maßnahmen und die Stellungnahme zu diesen Maßnahmen dem BRS anvertraut werden. Der Betreiber kann die für radioaktive Stoffe der Kategorien 1 bis 3 festgelegten Verfahren auf radioaktive Stoffe der Kategorien 4 und 5 anwenden.

	In Einrichtungen, in denen nur radioaktive Stoffe der Kategorien 4 und/oder 5 vorhanden sind, kann der Betreiber einen Verantwortlichen bestimmen, der mit der Überprüfung der Anwendung dieser Sicherungsmaßnahmen beauftragt ist.


	Art. 5 - Wenn sich die radioaktiven Stoffe der Kategorien 4 und 5 in einem gesicherten Raum befinden, der gemäß den im KE RAMAS beschriebenen Sicherungsmaßnahmen und ‑verfahren gesichert ist, wird davon ausgegangen, dass sie den Grundsätzen der umsichtigen Verwaltung entsprechen.


	Art. 6 - Vorliegende Regelung tritt am 1. Juli 2024 in Kraft.


	Brüssel, den 13. Juni 2024


Der Generaldirektor
P. ABSIL

